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Verschiedenheiten in der Verwaltmigspraris der einzelnen 
Zollbehörden im deutschen Reich.

(Fortsetzung.)
In einigen Verwaltungsbezirken müssen den Kassenrevi- 

sionsprotokollen jedesmal vollständige Creditabschlüsse beige­
fügt werden, in anderen nur bei den Kassenrevisionen nach 
dem Quartalschluß.

In einigen Provinzen muß znr Einziehung von Bewach­
ungsgebühren und Verwaltungskostenbeiträgen Einnahmevrdre 
extrahirt werden, in anderen Provinzen nicht.

Während in einigen Verwaltungsbezirken nur die Einsen­
dung der bei der Einführung von Hauptamtsmitgliedern auf­
genommenen Kassenrevisionsverhandlungen gefordert wird, 
müssen in anderen auch die bei Einführung von Einnehmern 
und Amtsasftstenten aufgenommenen vorgelegt werden.

Die Hauptämter sind in einigen Ländern befugt, unbrauch­
bar gewordene Jnventarienstücke unter Bescheinigung sebststän- 
dig im Mobiliar-Inventarium abzusetzen und sie nur in die

Veründerungsnachweisungen aufzunehmen, in anderen Ländern 
muß zu jeder derartigen Absetzung besondere Genehmigung 
extrahirt werden.

Während in einigen Provinzen die Hefenabschvpf- und 
Heienwassersammelgeiäße, überhaupt die zur Hefenbereitung 
benutzten Nebengeiäße in den Betriebsplänen im Revifions- 
attest mitanigeführt werden müssen, wird dies in anderen 
Provinzen nicht gefordert.

Ebenso besteht Ungleichheit insofern als zum Theil die 
Einzelanfführnng der Nummern sämmtlicher gefüllter wie un­
gefüllter Geräthe gefordert wird, während es anderntheils 
genügt, wenn es heißt: die übrigen (nicht als gefüllt anfge- 
geführten) Geräthe leer, und wenn z. B. gesagt wird Nr. 11 
bis tö gefüllt oder leer.

In einigen Ländern muß Seitens der Amtsstellen eine 
Nachweisnng der aus einem Quartal in das andere überge­
hende Maischsteuer an das Hauptamt und die Kalkulatur 
eingesandt werden, anderswo wird das nicht gefordert.

Zoll- und Steuer-Technisches
Festsetzung, Krheöung und Kontrolrrung der 

Zölle und Steuern.
Der Bundesrath hat in seiner Sitzung vom 21. März 

ds. Js. beschlossen, daß im tz 7 der Bestimmungen über die 
Tara vom 16' Mai 1882 unter Ziffer 4 Absatz 1 die Worte 
„mit diesen Waaren zusammen" durch die Worte „zusammen 
mit diesen Waaren soweit dieselben nicht der Verzollung nach 
Stückzahl unterliegen", ersetzt werden, und am Schlüsse des 
Paragraphen ein neuer Absatz in folgender Fassung hinzuge­
fügt wird:

Etuis und ähnliche nicht als Uebergehäuse zu betrach­
tende Umschließungen, in welchen Taschenuhren eingehen, 
sind nach ihrer Beschaffenheit besonders zu tarifiren."

Branntweinsteuer.
Die Zeitschrift für Spiritus-Industrie ertheilt in ihrer 

Nummer 18 auf folgende Fragen nachsthende richtige Ant­
worten :

Abschreibung von Kontingentspiritus.
A n tw ort: Die von Ihnen angeführten Bedenken waren 

gerechtfertigt, so lange die Berechtigungsscheine noch nicht ein­
geführt waren, und es sind diese Bedenken auch seiner Zeit 
in der Eingabe unseres Vereins an den Bundesrath wegen 
der Berechtigungsscheine besonders aufgeführt worden. Nach­
dem diese Scheine eingeführt sind, können die Brennereibesitzec 
bei Entnahme von Berechtigungsscheinen einen Nachtheil an 
ihrem Kontingentquantum nicht mehr haben.


